
Zeichenerklärung der Festsetzungen und Darstellungen 
Art der baulichen Nutzung 
§9(1) Nr. IBauGB 

WA Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO) 

Grünflächen 
§9(1) Nr. 15BauGB 

anzupflanzende Bäume 

private Grünfläche: 
Strauch- u. Gehölzpflanzung 

1 

ö 

öffentliche Grünfläche: 
Rasen 

öffentliche Grünfläche: 
Strauch-u. Gehölzpflanzung 

zuerhaltende Gehölzfläche 

Spielplatz 

Sonstige Festsetzungen 

St'Ga 

GFL 

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches 

Nutzungsartgrenze 

Umgrenzung \on Flächen für 
Stellplätze u. Garaten. 
(§9(1) Nr. 4 BauGB} 

MitGeh-.Fahr- u. Leitungsrechlen 
zu belastende Flächen 
(§9 Abs. 1Nr. 21 und Abs. 6BauGB 

Firstrichtung 

Bereich ohne Ein- u. Ausfahrten 

Gepl. Lärmschutz wall 

Maß der baulichen Nutzung 
§9(1) Nr. IBauGB 

I = Zahl der Vollgeschosse 

04 = Grundflächenzahl 

0.6 ) = Geschoßflächenzahl 

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung u. 
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen. 
§ 5 (2) Nr. 4 (4), § 9 (1) Nr. 12,14 u. (6) BauGB 

C 
Versorgungsanlagen 

Transformator 

Verkehrs flächen 
§9(1) Nr. 11 BauGB 

Straßenverkehrsfläche 

Straßenbegrenzungslinie 

Fußweg 

Wasserflächen 
§ 5 (2) Nr. 7 und (4), § 9 (1) Nr. 16 u. (6) BauGB 

Fläche für die Wasserwirtschaft 

Wasserflächen 

Planungen und Nutzungsregelungen 
§9(1) Nr. 10 BauGB 

/ v v v w v s Anbauverbotszone B-58 

Sonstige Darstellungen 

Flurstücksgrenze 

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze 

Elektrizitätsleitung 

Vorhandene 
Bebauung 

Textliche Festsetzungen 
gemäß § 9 BauGB des Bebauungsplanes Nr. 73 

1.§4 BauNVO 

Die gemäß §4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig. 

2. §9 (1) BauGB 

Doppelhäuser sind nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie ihrem äußeren Erscheinungsbild einander anzupassen. 

3. §23 BauNVO 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücks flächen sind Garagen und Stellplätze unzulässig. Ausgenommen hiervon sind die gesondert 
festgesetzten Flächen gemäß §9 (1) Nr. 4 BauGB. Einstell platze bei Mehrfamilienhäusern müssen einzeln befahrbar sein. 

4. §9 (1) Nr. 25a BauGB 

Für die im Plan gebiet festgesetzten Rächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sind folgende Gehölze vorgesehen: 

Acer campestre (Feldahorn) 
Carpinusbetulus (Hainbuche) 
Cornus alba (Hartriegel) 
Com us mas (Kornelkirscne) 
Rosacanina (Hundsrose) 
Ligustrim vulgare (Liguster) 
Ouercus robur (Stieleiche) 
Sorbusaucuparia (Eberesche) 

Crataegusmonogyna (Weißdom) 
Cornus sanguinea (Hartriegel) 
Corylus avellana (Haselnuß) 
Euonymuseuropaeus (Pfaffenhütchen) 
Sambucus nigra (Holunder) 
Prunusavium (Vogelkirsche) 
Ribes alpinum (Johannisbeere) 

Auf den privaten Grundstücken ist auf den nicht überbaubaren Flächen mindestens 1 Laub- oder Obstbaum als Hochstamm 
je Grundstück zu pflanzen und zu unterhalten. Dabei ist ein Stammumfang von mindestens 14 cm einzuhalten (3mal verpflanzt). 

5. §9 (1)Nr. 14 BauGB in Verbindung mit § 51a (3) LWG NW 

5.1 

Die im Plangebiet auf den privaten Grundstücksflächen anfallenden Niederschlags wassermengen sind örtlich zu versickern 
(z.B. Dachflachen, PKW-Stellplätze, nicht versiegelte Grundstücksbereiche). Die Regenwasserbeseitigung soll in dezentralen 
Versickerungsanlagen entsprechend den Allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik (z.B. ATV-Arbeitsblatt A 138) erfolgen. 

5.2 Der Einsatz von Sickerschächten ist unzulässig. 

5.3 

Die Beseitigung der auf den öffentlichen Verkehrs flächen anfallenden Niederschlags wassermengen soll in den ausgewiesenen 
zentralen Versickerungsan lagen und straßenbegleitenden Randmulden erfolgen. Diese sind ebenfalls nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Abwassertechnik naturnah zu gestalten. 

6. §9 (1)Nr. 10 BauGB 

Die Anbauverbotszone zur Bundesstraße 58 ist zu beachten. Diese ist in einer Entfernung von 20m, gemessen vom äußeren 
Rand der für den Kraftverkehr bestimmten Fahrbahn von baulichen Anlagen und Werbeanlagen sowie Nebenanlagen freizuhatten. 
Neue Zufahrten, Zugänge und Baustellenzufahrten sind unzulässig. 

7. § 20 (3) BauNVO 

Die Flächen von Aufenthaltsräumen in Ntchtvollgescnossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 
einschließlich ihrer Umfassungswände sind bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl mitzurechnen. 

8. § 9 (1) Nr. 24 BauGB 

An den östlichen Giebelfronten der Häuser, welche der Bundesstraße 58 am nächsten gelegen sind, wird empfohlen, 
keine zum Schlafen bestimmten Räume anzuordnen. 
Längs der Bahnstrecke, beginnend ander Unterführung zur Bundesstraße 58, ist ein Schallschirm von 306m Länge zu 
errichten. An seiner höchsten Stelle muss er mindestens 9,2m höher liegen, als der umgebende Boden. Dieser Schall
schirm kann als Wall oder als Wand ausgeführt werden 

9 .§65(1)Nr .13BauONW 

Einfriedungen sind im Rahmen der Regelungen des §65 (1) Nr. 13 BauO NW zulässig. 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
§9(1) Nr. 2 BauGB 

Baugrenze 

o Offene Bauweise 

Nur Einzel- u. Doppelhäuser 
= D\ zulässig 

Nur Einzelhäuser zulässig 

Fläche für den Gemeinbedarf 

§ 5 (2) Nr. 2(4), §9 (1) Nr. 5 (6) BauGB 

Fläche für den Gemeinbedarf 

Feuerwehr 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen 
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immiss ions Schutzgesetzes. 
§9(1) Nr. 24 BauGB 

Hinweise 

• Vor Bauoegm rst der höchste zu berücksichtigende Grundwasser stand bei 
der LINEG zu erfragen. 

• Empfohlen wird, zum Schlafen bestimmte Räume vorzugsweise an den 
Nordtonten anzuordnen, da dort auch bei gekippten Fenstern im 
Innenraum gesunde Wennveitiähirsse siehergestett sind. Anden ösliohen 
Giebelfronten der Häuser, welche der BundessVaQe 58am nächsten gelegen 
sind, wird empfohlen, keine zum Schlafen bestimmten Räume anzuordnen 

• Bei der Hersteiung von Versickerungsanlagen Sir Niederschlagswasser 
ein Mndestsohlabstand zum höchsten Grundwasser von 1 Vieler 
berücksichtgt werden. 

i_'l 

- Eine Wagenwäsche auf den Grundstücks- und Verkehrs lachen rst unzulässig. 

- Der Abstand von Versickerungsanlagen zu unterkelerten Gebäuden solte 
mindestens6 Meter betragen. 

- Vor Umsetzung von BaumaOnahmen sind im Baugenehmigungsverfahren 
die Belange des KamphiHteträumdwnstes entsprechend zu berücksichtigen. 
Vor der Durchführung evtl. erfer-derlicher größerer Bohrungen 
(z.B. Pfahlgründung) sind Probebohrungen (70 - max. 120mm Durchmesser 
im Schneckenbohrverfahren)zuerstelen. cieggf. mit Kunststoff-oder Nicht-
metalrohren zu versehen sind. Danach hat eine überprütung theser Probe
bohrungen mit ferromagnetrschen Sonden zu erfolgen. Sämtbche Bohr arbeiten 
sind mit Vorsicht durchzu-führen. Sie sind sofort e«uustelen. sobald im 
gewachsenen Boden auf Widerstand gestossen wird. In tiesem Fale rst 
umgehend der Kampfmrttelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf zu 
benachrichtigen. Sotten die v.g. Arbeitendurchgeführt werden, rst dem 
Kamptmtteräumdwnst ein Bohrplan zur Verfügung zu sielen. 

- Es wird empfohlen, eine maximale ErdgeschoßfuGbodenhöhe von 0.60 m. 
gemessen ab fertiger Straßenhöhe, nicht zu überschreiten. 

• Beider H ersteh ng von Zu fahrten zu Garagen und Stelplätze ist 
versKkerungsfähiges Material zu verwenden. 

- Auf <fce Bestimmungen der §§ 15u. 16 des Denkmal Schutzgesetz NW 
wird hingewiesen. Beim Auftreten archäologischer Funde und Befunde isl 
die Gemeinde Alpen als Unlere Denkmafce norde oder das Rheinische Amt 
für Bodendenkmalptege. Außenstele Xanten. Augustusnng 3.46509 Xanten. 
Telefon02S01/776290. Fax 02801/7762933. unverzügich zu informieren. 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. 

• Die bauichen und sonstigen Nutzungen sind erst zulässig, wenn eine 
Überprüfung des Plangebietes auf tfee Existenz von Bodendenkmälem mittels 
archäologischer Prospektonsmaßnahmen erfolgt ist eine entsprechende Freigabe 
durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland vorlegt. 

- Sofern eine Sicherung zun ungesforten Erhalt ran Bodendenkmälern. 
die tfee Voraussetzungen für che Eintragung in die Denkmalfcste erfülen. 
erforderbchwird. ble*t eine nath»äg§che Änderung der Festsetzungen 
des Bebauungsplanes vorbehalten. 

- Es dürfen keine Maßnahmen vorgenommen werden, die den Bestand oder 
die Betriebssicherheit der im Bebauungsplanbereich verlaufenden 
Versorgungsleitungen (z.B. Gas. Wasser. SVom. Telekommunitation) gefährden. 

- Die einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung NRW zum Brandschutz 
und zuröffentbchen Sicherheit sind beider Planung zu berücksichfegen. 

- Es wird empfohlen, den Baugrund auf seine Tragfähigkeit und sein Setzung s-
verharten zu untersuchen und zu bewerten. 

- Der Planbereich liegt im Verbandsgebiet des Deichverbands Pol. 

Grünordnerische Festsetzungen 

1. Flächen oder Maßnahmen zum Schulz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden. Natur und Landschaft {§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.1 Anlage extensiver Wiesen Im Bereich der Versickerungsflächen 
Anlage von extensiven Wiesen Im Bereich der Versickerungszonen durch 
Ansaat einer Gras-Kräuter ml schung RSM 7.3 (siehe Maßnahmenblatl M2). 
Die Wiese Ist anzusäen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

1.2 Anlage extensiver Wiesen mit lebensra um typischen Gehölzpflanzungen 
Ansaat einer Gras-Kräuter ml schung RSM 8.1.1. Pflanzung von Bäumen 1. 
und 2. Ordnung sowie Sträuchern. Flächenantel der Gehölze beträgt ca. 30%; 
die Gehölzarten sind dem Maßnahmenblatt M3 zu entnehmen. Die Gehölze sind 
zu pflanzen, die Gras-Kräutermlschung anzusäen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. 

1.3 Entwicklung extensiver Wiesenlächen 
Durch die Ansaat einer Gras-Kräutermlschung aus RSM 8.1.1 ist im Bereich der 
öffentlichen Grünfläche eine extensive Wiesenfläche zu entwickeln 
(siehe Maßnahmenblatt M4). Die Wiesenfläche ist anzusäen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. 

|2. Anpflanzung von Bäumen. Sträuchem und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr 
25a BauGB) 

{2.1 Pflanzung einer Baumreihe 
Planzung einer Baumreihe entlang des Weges in der öffentlichen Grünfläche: 
bei Verlust sind Ersatzbäume in gleicher Qualität zu pflanzen: es sind Bäume 
1. Ordnung entsprechend Maßnahmenblatl M3zu verwenden 
(siehe Maßnahmenblatt M5): die Bäume sind zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. 

2.2 Gebüschpflanzung entlang der B58 
Flächenhafte Pflanzung von lebensra um typischen Bäumen 1. und 2. Ordnung 
sowie Sträuchem entsprechend der Pflanz liste Maßnahmenblatt M1: fe 100 qm 
Pflanzfläche Ist ein Baum 1. Ordnung zu pflanzen: die Sträucher sind im 
Abstand von 1x1m zu pflanzen (siehe Maßnahmenblatt M1): die Gehölze sind 
zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

2.i Anlage einer Streuobstwiese 
Pflanzung regionatlyplscher Obstbäume entsprechend Maßnahmenblatl M6 in 
einem Pflanzabstand von 10 m: bei Verlust sind Ersatzbäume gleicher Qualität 
zu pflanzen: Ansaat einer extensiven Wiese aus RSM 8.1.1 (siehe Maßnahmen
blatt M6): die Bäume sind zu pflanzen, die Wiese anzusäen, dauerhaft zu pflegen 
und zu erhalten. 

2.4 Gebüschpflanzung und extensive Böschungsbgrünung auf dem Lärmschutzwal 
FLächenhafte Be pflanzung der Nordostseite des Lärmschutzwals entlang der 
Bii ' r i 'i •-' 'Ti 1 ;'L>L'-i--i.r ,it,;i - i/ie-i Ge'ia zen j*id E'il.v -" -i'i J e 'i-:>- a i t ' - r t ' ::v:"i 
Saums: Verwendung von Bäumen 2. Ordnung und Sträuchern entsprechend 
Maßnahmenblatl M3: Ansaat einer Gras-Kräutermischung aus RSM 8.1.1: Ansaat 
einer Gras-Kräutermlschung aus RSM 8.1.3 auf der Südwestseite des Lärmschutz
wals, die nicht für Photovoltaik an lagen genutzt werden (siehe Maßnahmenblatt 
M7):die Gehölze und Ansaat Ist durchzuführen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. 

3. Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen. Sträuchem und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
Für die folgenden Maßnahmen wurden keine gesonderten Maßnahmeblätter 
erstell, da es sich um den Erhalt der vorhandenen Strukturen handelt. 

3.1 Erhalt von Geholzstrukturen 
Erhalt des Gehölz Streifens nördlich der Grai-Gumbrecht-Straße. Während der 
Baumaßnahme sind schädigende Einflüsse zu verhindern und die vorhande
nen Bäume durch entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 
vor negativen Einflüssen zu bewahren. 

3.2. Erhall des Lärmschulzwals inklusive Geholzbepflanzung 
Erhalt des Lärmschutzwals sowie der vorhandenen Gehölzstrukturen 
angrenzend an die Turnhalle. Während der Baumaßnahme sind schädigende 
Einflüsse zu verhindern. 

Vermerke zum Plangenehmigungsverfahren 
Angefertigt nach Katasterunterlagen 

und Ergänzungsbestimmungen. 

Die Übereinstimmung der Bestandsdar

stellung mit dem Liegenschafts-

kataster und der örtlichkeit 

wird bescheinigt 

Moers, den 30.08.2012 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

Entwurfsbearbeitung 

Gemeinde Alpen 

-Fachbereich 3-

Der Bürgermeister 

Alpen, den 08.03.2013 

Fachbereichsleiter 

Der Gemeinderat hat gemäß § 2 (1) 

BauGB in seiner Sitzung am 06.10.2011 

beschlossen, diesen Bebauungsplan 

aufzustellen. 

Dieser Beschluß wurde am 11.11.2011 

ortsüblich bekanntgemacht. 

Alpen, den 08.03.2013 

(Bürgermeister) 

Diesen Bebauungsplan hat der 

Gemeinderat gemäß § 10 (1) BauGB in 

seiner Sitzung am 13.11.2012 

als Satzung beschlossen. 

Alpen, den 08.03.2013 

(Bürgermeister) 

Rechtsgrundlagen 

Dieser Bebauungsplan und seine 

Begründung haben gemäß § 3 (2) BauGB 

für die Dauer eines Monats in der 

Zeit vom 14.09.2012 bis 15.102012 

einschließlich zu jedermanns Einsicht 

öffentlich ausgelegen. 

Alpen, den 08.03.2013 

(Bürgermeister) 

Mit der ortsüblichen Bekanntmachnung gemäß 

§ 10 (3) BauGB am 08.03.2013 ist dieser 

Bebauungsplan in Kraft getreten und wird 

im Rathaus in Alpen , Rathaustraße 5, 

während der Dienststunden zur Einsicht 

bereitgehalten 

Alpen, den 08.03.2013 

Bürgermeister 

Baugesetzbuch (BauGB) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. IS. 2141. 
19981 S. 137)Zutetzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Jui 
2011 (BGBl. IS. 1509) 

Verordnung über tfee baubche Nutzung der Grundstücke 
(Bau nutzungsverord nung-BauNVO) 

Vom 23. Januar 1990(BGBl. IS. 132) 
Zuletzt geändert am 22. Apri 1993 (BGBl. IS. 466) 

Verordnung über die Ausarbeitung 
der Bauteitpläne und de Darstetung des Planinharts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) 

Vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 IS. 58) 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

In der Fassung vom 14. Jui 1994 (GV. NRW. S. 666) 
Zuletzt geändert durch ArBtel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685 J 

Bauordnung für das Land Nor drheln-W es Daten 
(Landesbauordnung - BauO NRW) 

In der Fassung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256) 
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2011 (GV.NRW. S.729) 

Verordnung über die öffentbche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungs Verordnung - BekannVnVO) 

Vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516) 
Zuletzt geändert Auch Verordnung vom 5. August 2009 {GV. NRW.S. 442.481; 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesna «Schutzgesetz - BNatSchG) 

Vom 29. Jui 2009(BGBl. IS. 2542) 
Geändert durch Artiel 2 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. IS. 1986) 
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